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liehen Bereich äußern und wirtschaftspolitische Ziele dabei nicht nur sta­
tisch (communis utilitas), sondern bisweilen auch dynamisch (incrementum, 
augmentare) formulieren. Friedrichs II. Privileg für Nürnberg 1219 versteht 
sich als Ausgleich für Standortprobleme, es will ausdrücklich das Fehlen 
anderer Erwerbsmöglichkeiten aus Weinbau, Handelsschiffahrt, Landwirt­
schaft kompensieren. Flanderns wirtschaftliche Existenz ist ohne Fern­
handel gar nicht zu denken, äußert der Graf 1297 gegenüber dem französi­
schen König, und nach dieser Einsicht habe er zu handeln: Li estaz et la sou- 
stenance du contee de Flandres, qui de lui ne se puet chevir se d’alleurs ne li 
vient, est de la marchandise qui acoustumee i est de venir de toutes les parties 
du monde, par mer et par terr^. Ein Handelszentrum mit gewaltigem 
Warenzustrom müsse vordringlich dafür sorgen, daß diese Gütermengen 
sofort auch wieder auf Absatzmärkte hinausfänden, argumentiert Venedig, 
als es 1365 seine Gesandten für Geleitsverhandlungen mit deutschen 
Fürsten instruierte, um die Route auf den Absatzmarkt Flandern offenzu­
halten.

Sehen wir nach weiteren Äußerungen, in denen sich die Wahrnehmung 
wirtschaftlicher Vorgänge andeuten könnte. Daß Münzgeld einer deteriora- 
tio monete, einer Verschlechterung unterliege und darum nicht einfach zum 
Nennwert zu nehmen sei, war natürlich längst bewußt und wurde etwa im 
Lucca des 12. Jhs. in Gerichtsverfahren genau datiert und beziffert: 100% 
Verschlechterung zwischen 1165 und 1195, macht eine Partei geltend, und 
das Gericht anerkennt offiziell 90%. Ein anderes Mal, 1183, wird bei Nen­
nung eines altertümlichen Pachtzinses von 5 soiidi der aktuelle Wert dieser 
5 soiidi vorläufig ausdrücklich in der Schwebe gelassen: non distincto a treu- 
ganis (Richter) cuius qualitativ vel quantitativ debeant esse suprascripti quin- 
que soiidi sed in questione remanentibus3, Im übrigen ist, wenn damals 
Grundeigentümef ihren Pächtern solch altertümliche, unökonomische 
Pachtabgaben abkauften und dabei nicht einfach das Zwanzigfache des ur­
sprünglichen, sondern des gegenwärtigen Wertes hingeben mußten, natür­
lich eine recht genaue Wahrnehmung vorauszusetzen, wie sich solche Wer­
te in der Zeit änderten! Ob man für diese Veränderung nun auch noch eine 
schlüssige Erklärung hatte oder nicht - man beobachtete sie doch sehr ge­
nau und sah sie in ihrer zeitlichen Dimension. Über das Wesen des Geldes 
wird noch im 14. Jh. Nicolas von Oresme bemerkenswerte Erkenntnisse
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